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(54) Textile Bekleidung und Zubehörartikel für Motorradfahrer

(57) Die Erfindung betrifft Bekleidung und textile Zu-
satzartikel für Motorradfahrer. Um eine Bekleidung und
eine Zusatzausstattung für Motorradfahrer vorzuschla-
gen, die unter Wahrung der besonderen Anforderungen

an Bekleidungsstücke und Zusatzausstattung für Mo-
torradfahrer den Einsatz heller Farben erlaubt, wird vor-
geschlagen, die Oberfläche der Bekleidung oder der
textilen Zusatzartikel für Motorradfahrer teilweise derart
auszugestalten, dass sie den Lutuseffekt aufweisen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Bekleidung und textile
Zusatzartikel für Motorradfahrer. Insbesondere betrifft
die Erfindung Jacken, Hosen sowie Overalls, die Motor-
radfahrer während der Fahrt tragen, und Schuhe, Hand-
schuhe, Tankrucksäcke oder sonstige Gepäckbehält-
nisse, die Motorradfahrer für den Transport von Gegen-
ständen mit dem Motorrad verwenden.
[0002] Unter den textilen Artikeln nimmt die Beklei-
dung für Motorradfahrer sowie die Zusatzausstattung
für Motorradfahrer eine Sonderstellung ein. Diese be-
gründet sich mit der großen Bedeutung, die die Beklei-
dung für Motorradfahrer beim Schutz des Motorradfah-
rers bei Unfällen einnimmt Insbesondere bei Stürzen
muss die Bekleidung zum einen hinreichend reißfest
sein, um beim Rutschen des gestürzten Motorradfah-
rers über den Asphalt ein Aufreißen der Bekleidung und
die danach folgenden Hautauftchürfungen zu vermei-
den. Zum anderen muss die Bekleidung für Motorrad-
fahrer die Möglichkeit versteifter oder gepolsteter Ele-
mente, beispielsweise im Knie- oder Ellenbogenbereich
sowie im Schienbeinbereich ermöglichen. Diese beson-
ders ausgeführten Elemente sollen Verletzungen des
Motorradfahrers bei Stößen während eines Sturzes ver-
meiden. Die gleichen Anforderungen ergeben sich für
die Zusatzausstattung für Motorradfahrer. Da ein
Tankrucksack beispielsweise beim Sturz des Motorrads
ebenfalls in unmittelbaren Kontakt mit dem Asphalt ge-
raten kann, wird auch von Tankrucksäcken eine beson-
dere Reißfestigkeit gefordert.
[0003] Neben diesen aktiven Sicherheitsfunktionen,
die von der Bekleidung und der Zusatzausstattung für
Motorradfahrer gefordert werden, tritt der Wunsch nach
passiver Sicherheit, nämlich eines besseren Sichtbar-
machens des Motorradfahrers. Hierzu wären helle Be-
kleidungsstücke oder Zusatzausstattungen sinnvoll.
Diese haben sich im Markt jedoch nicht durchgesetzt.
Während der Motorradfahrt kommt es durch Fahrtwind,
Regen, Spritzwasser, Insekten. Öle oder andere Um-
welteinflüsse zu diversen Verschmutzungen der Motor-
radbekleidung und Zusatzausstattung. Diese lassen die
Bekleidung und die Zusatzausstattung rasch unansehn-
lich wirken, so dass der Benutzer von derartigen Beklei-
dungen und Zusatzausstattungen Abstand genommen
hat. Die unansehnlichen Verschmutzungen lassen sich
bei den herkömmlichen Bekleidungen und Zusatzaus-
stattungen nämlich entweder nur äußerst schwer oder
gar nicht mehr entfernen, ohne dass dem Material Scha-
den zugefügt wird. Aus diesem Grund hat sich eine aus
Sicherheitsaspekten eigentlich sehr sinnvolle helle Tö-
nung der Bekleidung für Motorradfahrer und deren Zu-
satzausstattung nicht durchgesetzt.
[0004] Aus der Praxis ist es bekannt, die Bekleidung
für Motorradfahrer und deren Zusatzausstattung voll-
ständig aus Leder, vollständig aus hochentwickelten
Hightech-Stoffen, wie beispielsweise Membran-Textili-
en, oder in bestimmten Kombinationen zwischen Textil

und Leder herzustellen. Diese Materialien sind extrem
robust und widerstandsfähig ausgelegt. Sie lassen sich
jedoch - vor allem bei den Kombinationsbekleidungen -
nicht immer in dem Maße waschen und reinigen, wie
der Verschmutzungsgrad teilweise erfordern würde.
[0005] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung die
Aufgabe zugrunde, eine Bekleidung und eine Zusatz-
ausstattung für Motorradfahrer vorzuschlagen, die unter
Wahrung der besonderen Anforderungen an Beklei-
dungsstücke und Zusatzausstattung für Motorradfahrer
den Einsatz heller Farben erlaubt.
[0006] Diese Aufgabe wird durch eine Bekleidung und
eine Zusatzausstattung für Motorradfahrer gemäß An-
spruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in
den Unteransprüchen wiedergegeben.
[0007] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, die
Bekleidung und die Zusatzausstattung für Motorradfah-
rer zumindest teilweise mit einem textilen Artikel herzu-
stellen, der ein Trägermaterial und eine auf dem Träger-
material angebrachte Hydrophoblerungs- oder Oleo-
phoblerungs-Ausrüstungsschicht aufweist. Die Ausrü-
stungsschlcht bietet Schmutz und Wasser an ihrer
Oberfläche keinerlei Haftungsmöglichkeit, so dass
Schmutz und Wasser abperlen. Etwaige dennoch ver-
bliebene Schmutzpartikel können mittels Wasser leicht
entfernt werden. Durch den Einsatz dieser speziellen
Textilie wird es erstmals möglich, gut reinigbare Beklei-
dung und Zusatzausstattung für Motorradfahrer herzu-
stellen, die aufgrund der guten Reinigungseigenschaf-
ten nicht rasch unansehnlich werden und deshalb von
den Benutzern abgenommen werden. Durch die guten
Reinigungseigenschaften kann die Bekleidung und die
Zusatzausstattung für Motorradfahrer auch in hellen
Farben ausgeführt werden, die bisher nicht eingesetzt
wurden, da sie den Grad der Verschmutzung besonders
deutlich sichtbar machten. Hierdurch schafft es die er-
findungsgemäße Bekleidung und Zusatzausstattung,
die passive Sicherheit (Sichtbarkeit) der Motorradfahrer
deutlich zu erhöhen.
[0008] Besonders bevorzugt wird das Trägermaterial
und die auf ihm angebrachte spezielle Ausrüstungs-
schicht nur in speziellen Bereichen der Bekleidung bzw.
der Zusatzausstattung für Motorradfahrer eingesetzt.
Diese Bereiche können zum einen die während der Mo-
torradfahrt besonders deutlich sichtbaren, großflächi-
gen Bereiche, wie beispielsweise die Rückenpartie oder
der Brustbereich oder seitliche Arm- oder Beinabschnit-
te sein. Als anderes Auswahlkriterium für die Bereiche,
an denen das Trägermaterial mit aufgebrachter neuer
Ausrüstungsschicht eingesetzt wird, können auch die
Bereiche gewählt werden, die erfahrungsgemäß beson-
ders stark verschmutzen, wie bei Motorradjacken bei-
spielsweise der vordere Schulter-, Brust- und/oder
Oberarmbereich sowie bei Motorradhosen beispiels-
weise der Oberschenkel-, Knie- und/oder Schienbein-
bereich.
[0009] Das erfindungsgemäß eingesetzte Trägerma-
terial mit darauf angebrachter Ausrüstungsschlcht ist
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hinreichend reißfest, um die besonderen Belastungser-
fordemisse für die Bekleidung bzw. Zusatzausstattung
für Motorradfahrer zu erfüllen. Aus optischen Gründen
kann das neuartige Trägermaterial mit der darauf auf-
gebrachten Ausrüstungsschicht jedoch auch in Kombi-
nation mit anderen Materialien, beispielsweise Leder,
eingesetzt werden. Dies eröffnet die Möglichkeit, bei der
Auslegung von Spezialbekleidung für besonders ge-
fährdete Motomadfahrten, beispielsweise für Sportfah-
ren, die Sicherheit zudem zu erhöhen, indem für die
Reißfestigkeit besonders kritische Bereiche aus Leder
ausgebildet werden.
[0010] Das erfindungsgemäß erstmals für den texti-
len Sonderbereich der Bekleidung und Zusatzausstat-
tung für Motorradfahrer eingesetzte, aus einem Trägen-
naterial mit einer auf dem Trägermaterial angebrachten,
besonderen Hydrophobierungs- oder Oleophobie-
rungs-Ausrüstungsschicht bestehende Material ist aus
der WO 01/75216 A1 hinreichend bekannt, auf die für
die spezielle Ausgestaltung des Trägermaterials und
der Ausrüstungsschicht sowie das Verfahren zur Aus-
rüstung des Trägermaterials der Ausrüstungsschicht
voll umfänglich verwiesen und deren diesbezügliche Of-
fenbarung voll umfänglich als Teil dieser Erfindungsbe-
schreibung gilt.
[0011] Der besondere Vorteil der neuen Ausrüstungs-
schicht liegt darin, dass sie eine Dispersion im Gelzu-
stand darstellt. Die dadurch möglich werdende mi-
kroraue Oberfläche des so ausgerüsteten Textils ent-
steht durch die Ausbildung kolumnarer Strukturen, die
den sogenannten "Lotus"-Effekt aufweisen, ein aus der
Natur gut bekanntes Phänomen. Dabei liegt die Beson-
derheit in dem Dispersions-System (wobei Dispersio-
nen auch Emulsionen umfassen), das ein "Gast-Wirt"-
System bildet. Hierdurch wird die räumliche Selbstorga-
nisation einzelner Komponenten der Ausrüstungs-
schicht ermöglicht. Die sogenannte "Gast"-Komponen-
te (dispergierte Phase) verteilt sich innerhalb der Aus-
rüstungsschicht anisotrop innerhalb der "Wirt"-Kompo-
nente (Dispersionsmittel). Die dispergierte Phase kon-
zentriert sich im wesentlichen an der Ausrüstungsober-
fläche und beeinflusst dadurch wesentlich die physika-
lischen, chemischen und physikalisch-chemischen Ei-
genschaften der Ausrüstungsschicht-Oberfläche.
[0012] Durch das Hinzufügen von Gel bildenden Zu-
sätzen in der Wasserphase des Dispersions-Systems
kann zusätzlich zu der Selbstorganisation eine Mem-
branbildung auf dem Gewebe hervorgerufen werden.
Die Gel bildenden Zusätze können beispielsweise
hochmolekulare lösliche Polysaccharide oder polare,
vemetzte Komponenten, wie beispielsweise Glycerin
oder toximethylolierte Harnstoffderivate sein. Hierdurch
wird das Porensystem einer Membran erzeugt.
[0013] Für den Einsatz als Bekleidung oder Zusatz-
ausrüstung für Motorradfahrer besonders wertvoll ist die
Möglichkeit, die Ausrüstungsschicht durch Energiezu-
fuhr zumindest teilweise reversibel in einen Sol-Zustand
zu überführen. So kann nach längerer Beanspruchung

der Ausrüstungsschicht die nachlassende Hydro- oder
Oleophobie wieder ganz oder zumindest teilweise her-
gestellt werden. Außer einer Energiezufuhr, beispiels-
weise durch einfaches Erhitzen, muss dabei keinerlei
Material von außen zugeführt werden. Die Komponen-
ten der Ausrüstungsschicht besitzen die Fähigkeit zur
Selbstorganisation, während die Mobilität der Kolloide
der solförmigen Dispersion zur Reorganisation und
Konzentrierung an der Oberfläche der Ausrüstungs-
schicht führen.
[0014] Die Haftung auf dem Textilmaterial oder die
Waschpermanenz der Ausrüstung kann verbessert wer-
den, wenn der Ausrüstungsschicht zusätzliche Kompo-
nenten zugeführt werden. Beispielsweise können poly-
mere Filmbildner eingesetzt werden.
[0015] Die Erfindung wird nachfolgend anhand einer
lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung näher erläutert. In der einzigen Figur der Zeich-
nung ist ein mit der erfindungsgemäßen Bekleidung be-
kleideter Motorradfahrer dargestellt. An den dort mit
dunklen Punkten oder Pfeilen dargestellten Bereichen,
wie dem vorderen Schulter-, dem Brust-, dem Ober-
arm-, dem Knie- und Schienbeinbereich ist die darge-
stellt Motorradbekleidung mit einem Trägermaterial,
ausgewählt aus einer Gruppe, welche textile Fasern
und Flächengebilde umfasst, und einer auf dem Träger-
material angebrachten Hydrophobierungs- oder Oleo-
phobierungs-Ausrüstungsschicht ausgestattet, wobei
die Hydrophobierungs- oder Oleophobierungs-Ausrü-
stungsschicht mindestens zwei Hydrophobierungs-
oder Oleophobierungs-Komponenten umfasst, wobei
eine erste Komponente mindestens ein Dispersionsmit-
tel und eine zweite Komponente mindestens eine di-
spergierte Phase oder Kolloid umfasst und Dispersions-
mittel und dispergierte Phase in einem Gelzustand vor-
liegen und wobei Kolloide der dispergierten Phase ani-
sotrop im Dispersionsmittel verteilt sind, so dass die Kol-
loide im Bereich einer Ausrüstungsschichtoberfläche,
welche eine Phasengrenzschicht zwischen Ausrü-
stungsschicht und umgebender Atmosphäre bildet,
konzentriert vorliegen. Durch den gezielten Einsatz des
neuartigen Materials lässt sich die Verschmutzung deut-
lich minimieren und/oder leicht mittels Wasser entfer-
nen, wodurch die Haltbarkeit und Optik des Produktes
länger erhalten bleiben. Der Einsatz sicherheitsfördern-
der heller Stoffe wird ebenfalls weitaus problemloser
möglich als in der Vergangenheit.
[0016] Durch die Darstellung der Figur durch den Arm
des Motorradfahrers verdeckt, kann der gesamte obere
Brustbereich mit dem neuartigen Trägermaterial mit auf-
gebrachter Ausrüstungsschicht ausgebildet sein.

Patentansprüche

1. Bekleidung für Motorradfahrer oder textile Zusatz-
artikel für Motorradfahrer, dadurch gekennzeich-
net, dass die Oberfläche teilweise den "Lotus"-Ef-
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fekt aufweist.

2. Bekleidung für Motorradfahrer oder textile Zusatz-
artikel für Motorradfahrer, gekennzeichnet durch
ein Trägermaterial ausgewählt aus einer Gruppe,
welche textile Fasern und Flächengebilde umfasst,
und eine auf dem Trägermaterial angebrachte Hy-
drophobierungs- oder Oleophobierungs-Ausrü-
stungsschicht, wobei die Hydrophobierungs- oder
Oleophobierungs-Ausrüstungsschicht mindestens
zwei Hydrophobierungs- oder Oleophobierungs-
Komponenten umfasst, wobei eine erste Kompo-
nente mindestens ein Dispersionsmittel und eine
zweite Komponente mindestens eine dispergierte
Phase oder Kolloid umfasst und Dispersionsmittel
und dispergierte Phase in einem Gelzustand vorlie-
gen und wobei Kolloide der dispergierten Phase
anisotrop im Dispersionsmittel verteilt sind, so dass
die Kolloide im Bereich einer Ausrüstungsschicht-
Oberfläche, welche eine Phasengrenzschicht zwi-
schen Ausrüstungsschicht und umgebender Atmo-
sphäre bildet, konzentriert vorliegen.

3. Motorradjacke nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Trägermaterial ausge-
wählt aus einer Gruppe, welche textile Fasern und
Flächengebilde umfasst, und die auf dem Träger-
material angebrachte Hydrophobierungs- oder
Oleophobierungs-Ausrüstungsschicht zumindest
im vorderen Schulter-, Brust- und/oder Oberarmbe-
reich angeordnet sind.

4. Motorradhose nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Trägermaterial ausge-
wählt aus einer Gruppe, welche textile Fasern und
Flächengebilde umfasst, und die auf dem Träger-
material angebrachte Hydrophobierungs- oder
Oleophobierungs-Ausrüstungsschicht zumindest
im vorderen Oberschenkel-, Knie- und/oder
Schienbeinbereich angeordnet sind.

5. Motorradoverall nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Trägermaterial ausge-
wählt aus einer Gruppe, welche textile Fasern und
Flächengebilde umfasst, und die auf dem Träger-
material angebrachte Hydrophobierungs- oder
Oleophobierungs-Ausrüstungsschicht zumindest
im vorderen Schulter-, Brust-, Oberarm-, Ober-
schenkel-, Knie- und/oder Schienbeinbereich an-
geordnet sind.

6. Motorradbekleidung oder Zusatzartikel nach einem
der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen Trägermaterial und Hydrophobie-
rungs- oder Oleophobierungs-Ausrüstungsschicht
eine Primerschicht zur verbesserten Haftung und
Anbindung der Hydrophobierungs- oder Oleopho-
bierungsschicht angeordnet ist.

7. Motorradbekleidung oder Zusatzartikel nach einem
der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
dass das Textilgut native Materialien umfasst und
die Primerschicht bezüglich des Textilgutes quel-
lungsreduzierende und vemetzende Komponenten
enthält.

8. Motorradbekleidung oder Zusatzartikel nach einem
der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
dass das Trägermaterial synthetische und Regene-
rat-Fasern, Gewebe oder Flächengebilde umfasst
und die Primerschicht von einer modifizierten Trä-
germaterialoberfläche oder vernetzten natürlichen
oder synthetischen Hydroxyl-, Carbonyl-, Amino-
oder Thiol-gruppenhaltigen Polymeren gebildet ist.

9. Mutorradbekleidung oder Zusatzartikel nach An-
spruch 1 bis Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass die Ausrüstungsschicht-Oberfläche eine
gegenüber dem Dispersionsmittel gleichwertige
oder gesteigerte Hydro- oder Oleophobie aufweist.

10. Motorradbekleidung oder Zusatzartikel nach An-
spruch 1 bis Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die dispergierte Phase hydro- oder oleo-
phobe Kolloide umfasst, welche an der Ausrü-
stungsschicht-Oberfläche konzentriert in einer den
Hydrophobierungseffekt begünstigenden räumli-
chen Anordnung vorliegen.

11. Motorradbekleidung oder Zusatzartikel nach An-
spruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass sie
mindestens eine unpolare, wasserabstossende
Verbindung oder eine Kombination solcher Verbin-
dungen aus einer der folgenden Gruppen umfasst:

- Silikonöle, fettmodifizierte Ester und Ether als
hochsiedende, unpolare Flüssigkeiten,

- Fettsäureester, C12 bis C25 Alkylether und po-
lykondensierte Fettsäureamide als Feststoffe.

12. Motorradbekleidung oder Zusatzartikel nach An-
spruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die
hochsiedenden, unpolaren Flüssigkeiten Glyceri-
nester oder -ether oder Sorbitanester oder -ether
umfassen.

13. Motorradbekleidung oder Zusatzartikel nach einem
der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
dass die dispergierte Phase feste Partikel umfasst,
welche an der Ausrüstungsschicht-Oberfläche ko-
lumnare Strukturen mit gerichteter Orientierung
ausbilden, so dass die Mikrorauigkeit der Oberflä-
che einen "Lotus"-Effekt erzeugt.

14. Motorradbekleidung oder Zusatzartikel nach An-
spruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die di-
spergierte Phase mindestens eine Verbindung oder
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eine Kombination von Verbindungen aus einer der
folgenden Gruppen umfasst:

- mikronisierte Wachse mit Partikelgrößen zwi-
schen 0,1 und 50 µm,

- Wachse als fettmodifizierte Aminoalkylierungs-
oder Polyamidprodukte,

- hydrophobe Siliziumdioxid-Nanopartikel mit
Partikelgrößen zwischen 5 - 50 nm.

15. Motorradbekleidung oder Zusatzartikel nach An-
spruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass sie mi-
kronisierte Wachse aus der Gruppe der Polyolefin-
und Fettsäureamidwachse, und hydrophobiertes
Siliziumdioxid umfasst.

16. Motorradbekleidung oder Zusatzartikel nach An-
spruch 1 bis Anspruch 15, dadurch gekennzeich-
net, dass das Dispersionsmittel mindestens ein
Hydrophobierungsmittel oder eine Kombination von
Hydrophobierungsmitteln umfasst.

17. Motorradbekleidung oder Zusatzartikel nach An-
spruch 16, gekennzeichnet durch ein Hydropho-
bierungsmittel aus der Gruppe fettmodifizierter, un-
polarer Acrylate, Methacrilyate, Isocyanate, Epo-
xydderivate und Harnstoffderivate.

18. Motorradbekleidung oder Zusatzartikel nach An-
spruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass das
Hydrophobierungsmittel monomer, präpolymer
oder präpolykondensiert ist.

19. Motorradbekleidung oder Zusatzartikel nach An-
spruch 1 bis Anspruch 18, dadurch gekennzeich-
net, dass das Dispersionsmittel einen polymeren
Binder umfasst.

20. Motorradbekleidung oder Zusatzartikel nach An-
spruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass der
Binder vemetzte präpolykondensierte Formalde-
hydharze oder deren Einzelkomponenten oder prä-
polymere Verbindungen oder deren Einzelkompo-
nenten aus der Gruppe der Acrylsäurederivate, Me-
thacrylsäurederivate, Isocyanate, Polyurethane
umfasst.

21. Motorradbekleidung oder Zusatzartikel nach An-
spruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass das
Präpolymere aus der Gruppe der modifizierten
Acrylsäure- und Methacrylsäuremonomeren aus-
gewählt ist.

22. Motorradbekleidung oder Zusatzartikel nach An-
spruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass das
Präpolymere Verbindungen aus der Gruppe der
Acrylsäuredodecylester, Methacrylsäuredodecyle-
ster, Acrylsäure- und Methacrylsäureester mit end-

ständiger Tortiärbutylgruppierung, Acrylsäure- und
Methacrylsäureester mit Trimethylsilangruppierung
umfasst, welche durch Emulsionspolymerisation in
statisch modifizierte, schmelzfähige, vemetzbare
Präpolymere überführbar sind.

23. Motorradbekleidung oder Zusatzartikel nach An-
spruch 20 bis Anspruch 22, dadurch gekennzeich-
net, dass der Binder mehrfach-reaktivgruppentra-
gende Verbindungen umfasst.

24. Motorradbekleidung oder Zusatzartikel nach An-
spruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass die
mehrfach-reaktivgruppentragenden Verbindungen
einzeln oder in Kombination aus der Gruppe von
Polysacchariden, Glycerin und Gelatine ausge-
wählt sind.

25. Motorradbekleidung oder Zusatzartikel nach An-
spruch 1 bis Anspruch 24, dadurch gekennzeich-
net, dass der Gelzustand von Dispersionsmittel
und dispergierter Phase durch Energiezufuhr zu-
mindest teilweise reversibel in einen Sol-Zustand
überführbar ist.
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